
Finanzielle  
Beihilfen

In Luxemburg sind zur Zeit verschiedene Schutzstufen für die bemerkens-
werten Bäume vorgesehen. Einige sind als nationale Naturdenkmäler* 
(Liste A) beziehungsweise im erweiterten Inventar der nationalen  
Denkmäler (Liste B) vermerkt.
- Verfügbare Subventionen: 75 % der Pflegekosten…

Darüber hinaus können sonstige außergewöhnliche Bäume in die von  
der Naturverwaltung geführten und stetig ergänzten Liste der bemerkens-
werten Bäume aufgenommen werden. Ein Baum kann in dieser Liste als 
bemerkenswert geführt werden, sofern er mindestens eine der genannten 
außergewöhnlichen Merkmale aufweist (Was ist ein bemerkenswerter Baum?)
- Verfügbare Subventionen: 50 % der Pflegekosten…

Die finanziellen Unterstützungen werden sowohl an Privatbesitzer als  
auch an öffentliche Träger oder anerkannte Vereinigungen ausgestellt.

Weitere Informationen zu den finanziellen Beihilfen:
Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant  
les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel.

* Loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation  
et la protection des sites et monuments nationaux

Kontakte  
der Naturverwaltung 

Zur Verbesserung von Schutz und Erhalt unserer Naturdenkmäler über 
weitere Generationen hinaus ruft die Naturverwaltung alle privaten  
sowie öffentlichen Besitzer auf, einen Antrag für finanzielle Beihilfen  
zur Durchführung von geeigneten Restaurierungs- und Pflegemaßnahmen 
an bemerkenswerten Bäumen einzureichen.

 Arrondissement Nord
 27, rue du Château
 L-9516 Wiltz
 Tél: 95 81 64

 Arrondissement Centre-Est
 10, rue de l’Hôpital
 L-9244 Diekirch
 Tél: 80 33 72

 Arrondissement Centre-Ouest:
 Moulin de Bissen
 B.P. 13
 L-7703 Bissen
 Tél: 26 88 68-48

 Arrondissement Est
 6, rue de la Gare
 L- 6731 Grevenmacher
 Tél: 75 01 88-1

 Arrondissement Sud
 40, rue de la Gare
 L-3377 Leudelange
 Tél: 45 80 83-21

Anträge für  
finanzielle Beihilfen

Um staatliche Beihilfen zur Ausführung von geeigneten Pflegemaßnahmen 
zu beziehen, genügt das Einreichen eines schriftlichen Antrages beim 
zuständigen Regionalamt (arrondissement).

Dieser Antrag muss folgende Dokumente enthalten:

•	 Schriftliche	Anfrage	in	dreifacher	Ausführung,	gerichtet	an	das	 
zuständige Regionalamt der Naturverwaltung (Kontakte: siehe Rückseite)

•	 Katasterauszug	des	Grundstückes	zuzüglich	eines	Auszugs	des	 
Katasterplans oder der topografischen Karte mit Angabe der betroffenen 
Katasterparzellen

•	 Kostenvoranschlag	einer	professionnellen	Firma

Aus folgender Karte ist ersichtlich, welche Verwaltungsstelle für  
die Gemeinde in der der Baum sich befindet, zuständig ist  
(Kontakte: siehe Rückseite) 

 Quelle: Administration de la nature et des forêts, 2010
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Was ist ein  
bemerkenswerter Baum?

Eine präzise Definition eines bemerkenwerten Baumes gibt es nicht.  
Ein Baum kann bemerkenswert sein aufgrund von: 

Mögliche  
Pflegemaßnahmen

Zum besseren Schutz und Erhalt dieser Naturdenkmäler können folgende 
Restaurierungs- und Pflegemaßnahmen durchgeführt werden:

In Luxemburg werden bemerkenswerte Bäume als 
Naturdenkmäler geschützt oder in einer fortwährend 
aktualisierten Liste der Naturverwaltung registriert.

Baumspezialisten beim Pflegeschnitt einer Baumkrone

•	Wüchsigkeit 
 (Höhe, Umfang des Stammes)

•	Alter 
 (mehrhundertjährige Bäume)

•	Gesamthabitus 
	 (speziell	ausgebildete	Form,	 

Hohlbaum, Umfang der Krone) 

•	Seltenheit	der	Baumart  
(regional oder lokal, außerhalb 
seines natürlichen  
Verbreitungsgebietes)

•	Geografischer	Lage 
 (Ortseingang, Wegekreuzung,  

öffentlicher Platz, Höhenlage,  
Grenze eines Grundstückes)

•	Kulturhistorischer Bedeutung 
 (Gedenkbaum zu Ehren von  

Persönlichkeiten, Zusammenhang 
mit der lokalen Geschichte, Zeuge 
von historischen Ereignissen oder 
Legenden)

•	Erhaltungs-	sowie	Reduzierungsschnitte im Kronenbereich

Vor ... ... Nach der Restaurierung

•	Stablisierung	und	Festigung	der	Kronen	und	tragenden	Äste	durch	
Halteseile sowie Stützvorrichtungen

Bedeutung  
bemerkenswerter Bäume 

Bemerkenswerte Bäume spielen eine außergewöhnlich wichtige Rolle  
im örtlichen und ländlichen Umfeld. 

Der	Baum…

•	ist	Symbol	des	Lebens…

 …er atmet, verdunstet, ernährt sich.
 Boden, Wasser und Licht sind überlebenswichtig. Weltweit und  

seit alters her gilt der Baum als ein Symbol für Lebensqualität.

•	 ist	wertvoll…

 als Produzent und Spender von Sauerstoff, Luftfeuchtigkeit, Nahrungs-
quellen, ökologischen Lebensräumen steht er in enger Beziehung  
mit der menschlichen Entwicklung. Seine sozialen, ökologischen, 
landschaftsprägenden und kulturhistorischen Werte sind unbestreitbar.  

•	 ist	vergänglich…

 Mehrere bemerkenswerte Bäume sind uns als Zeugen historischer 
Zeiten erhalten geblieben. Leider verschwinden viele von ihnen,  
beziehungsweise sterben ab, bevor sie ihr längstmögliches biologisches 
Alter erreicht haben, oftmals bedingt durch das Ausbleiben von  
elementaren Vorsichtsmaßnahmen bei der Ausführung von Baustellen, 
durch Infrastrukturarbeiten oder ähnlichen Aktivitäten.

In Luxemburg sind in den letzten 20 Jahren mehr als 30  
bemerkenswerte Bäume (entspricht 12% der in Baumlisten  
erfassten Bäume) in Folge von Unwetter, Krankheiten aber auch 
durch unangepasste menschliche Aktivitäten verschwunden.

Schutzwürdiges  
Naturerbe

Bemerkenswerte	Bäume	sind aufgrund ihres hohen Alters, außerge-
wöhnlicher	Wuchsform,	landschaftsgestaltender	Form	oder	kulturhisto-
rischer Bedeutung ein prägender Bestandteil unserer Landschaften und 
Dörfer. Man findet sie freistehend, als Baumgruppe oder in einer Allee,  
auf privatem Grundbesitz oder in öffentlichen Anlagen.

Trotz ihrer großen Bedeutung ist leider festzustellen, dass den Bäumen 
nicht die nötige Wertachtung zukommt und sie häufig vernachlässigt, 
beeinträchtigt und nachhaltig beschädigt werden.

Es gilt demnach dem Erhalt dieser schutzwürdigen und unersetzlichen 
Naturdenkmäler, im Hinblick auf Biodiversität und Landschaftsprägung, 
den berechtigten und nötigen Stellenwert zukommen zu lassen. 

Vielleicht	sind	auch	Sie	Besitzer	eines	bemerkenswerten	Baumes	
-	in	ihrem	Garten,	einer	Parkanlage,	auf	einer	landwirtschaftlichen	
Fläche	oder	im	Wald	-	und	möchten	zu	seinem	langlebigen	Erhalt	
beitragen?	

Das Ministerium für Nachhaltigkeit und Infrastrukturen bietet eine Reihe 
von finanziellen Hilfeleistungen für die Ausführung von geeigneten Pfle-
gemaßnahmen an, um den Schutz dieser Naturdenkmäler und kulturhisto-
rischen Zeugnisse über kommende Generationen zu unterstützen.

 

Dieses Faltblatt gibt einen Überblick der möglichen Pflege-  
und Restaurierungsmaßnahmen und informiert über finanzielle 
Hilfeleistungen zum Erhalt bemerkenswerter Bäume.

•	Schutzvorkehrungen im gesamten  
Wurzelbereich des Baumes


